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I/A-PUNKT-VERMERK 
Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil)/Rat 
Betr.: Ernennung des Mitglieds des Europäischen Beratenden Ausschusses für 

Statistik, das den Rat vertritt 
  

1. Der Europäische Beratende Ausschuss für Statistik ist durch den Beschluss Nr. 234/2008/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 eingesetzt worden. Er soll zu 

einer engen Zusammenarbeit bei der Programmplanung und damit zur Verbesserung des 

staatlichen Handelns im Europäischen Statistischen System und der Qualität der 

Gemeinschaftsstatistiken beitragen. 

2. Gemäß Artikel 4 Buchstabe b des genannten Beschlusses wird ein Mitglied des Europäischen 

Beratenden Ausschusses für Statistik direkt vom Rat ernannt. 

3. Der derzeitige Vertreter des Rates der Europäischen Union im Europäischen Beratenden 

Ausschuss für Statistik, Herr Maurizio VICHI, kann nach Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit 

am 31. März 2018 für eine zweite fünfjährige Amtszeit ernannt werden. 

4. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat dem Rat am 30. November 2017 empfohlen, Herrn 

Maurizio VICHI für eine zweite Amtszeit zum Mitglied des Europäischen Beratenden 

Ausschusses für Statistik, das den Rat vertritt, zu ernennen. 
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5. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher gebeten, den Rat zu ersuchen, dass er den 

Beschluss in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung 

(Dokument ST 15497/17) auf einer seiner nächsten Tagungen als A-Punkt annimmt und ihn 

im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen lässt. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=7313&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15301/17;Nr:15301;Year:17&comp=15301%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=7313&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15497/17;Nr:15497;Year:17&comp=15497%7C2017%7C



